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273/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Dr. Reinhard Eugen Bösch, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Hinweis der ParlDion: Richtig müsste es wohl heißen:  

„Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 2001 geändert 
wird“ 

Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 2001 – 
WG 2001, BGBl. I Nr. 102/2019, geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Richtig müsste es wohl heißen: 
„Das Wehrgesetz 2001 – WG 2001, BGBl. I Nr. 
146/2001, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 102/2019, wird wie folgt geändert:“ 

Das Wehrgesetz 2001 – WG 2001, BGBl. I 
Nr. 102/2019, wird wie folgt geändert: 

 

 Im § 2 Absatz 5 wird nach dem ersten Satz folgender 
Satz eingefügt: 

 

 „Dem Hauptausschuss des Nationalrates ist vom 
Bundesminister für Landesverteidigung von der 
Heranziehung des Bundesheeres zu Assistenzeinsätzen 
unverzüglich zu berichten.“ 

 

(5) Zur Heranziehung des Bundesheeres zu 
Assistenzeinsätzen sind alle Behörden und Organe des 
Bundes, der Länder und Gemeinden innerhalb ihres 
jeweiligen Wirkungsbereiches berechtigt, sofern sie eine 
ihnen zukommende Aufgabe nach Abs. 1 lit. b oder c nur 
unter Mitwirkung des Bundesheeres erfüllen können. Ist 
jedoch für einen Assistenzeinsatz nach Abs. 1 lit. b eine 
Heranziehung von mehr als 100 Soldaten erforderlich, so 
obliegt sie 

 1. der Bundesregierung oder, 

 (5) Zur Heranziehung des Bundesheeres zu 
Assistenzeinsätzen sind alle Behörden und Organe des 
Bundes, der Länder und Gemeinden innerhalb ihres 
jeweiligen Wirkungsbereiches berechtigt, sofern sie eine 
ihnen zukommende Aufgabe nach Abs. 1 lit. b oder c nur 
unter Mitwirkung des Bundesheeres erfüllen können. 
Dem Hauptausschuss des Nationalrates ist vom 
Bundesminister für Landesverteidigung von der 
Heranziehung des Bundesheeres zu 
Assistenzeinsätzen unverzüglich zu berichten. Ist 
jedoch für einen Assistenzeinsatz nach Abs. 1 lit. b eine 
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 2. sofern die Heranziehung zur Abwehr eines 
offenkundigen, nicht wiedergutzumachenden, 
unmittelbar drohenden Schadens für die 
Allgemeinheit unverzüglich erforderlich ist, dem 
Bundesminister für Inneres im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung. 

Im Falle der Z 2 hat der Bundesminister für Inneres der 
Bundesregierung über eine solche Heranziehung 
unverzüglich zu berichten. 

 

Heranziehung von mehr als 100 Soldaten erforderlich, so 
obliegt sie 

 1. der Bundesregierung oder, 

 2. sofern die Heranziehung zur Abwehr eines 
offenkundigen, nicht wiedergutzumachenden, 
unmittelbar drohenden Schadens für die 
Allgemeinheit unverzüglich erforderlich ist, dem 
Bundesminister für Inneres im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung. 

Im Falle der Z 2 hat der Bundesminister für Inneres der 
Bundesregierung über eine solche Heranziehung 
unverzüglich zu berichten. 
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